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Rataebe r

Unser Fachmann Djordje Rajic ist Jurist im

Rechtsdienst der SVA Aargau und dort insbesondere für

die Bereiche AHV, IV, EL und Familienzulagen zuständig.

Folgen des Nutzniessungsverzichtes
bei den Ergänzungsleistungen
Ich bin 82 Jahre alt und wohne in der Wohnung

meiner Tochter im Nutzniessungsrecht.
Sie möchte die Wohnung verkaufen. Ich

habe nur eine AHV-Rente. Erlischt bei einem
Verkauf mein Nutzniessungsrecht? Hätte ich

Anspruch auf Ergänzungsleistungen?

s kommt oft vor, dass Eltern ihr
— Wohneigentum an ihre Kinder

übertragen. Die Kinder bezahlen
nichts, dafür wird den Eltern ein
unentgeltliches Nutzniessungsrecht
eingeräumt. Ein Nutzniesser darf die Liegen¬

schaft selbst bewohnen oder vermieten,
bezahlt aber auch Unterhalt, Hypotheken,

Versicherungen und Reparaturen.
Der Verkauf einer mit Nutzniessung

belasteten Liegenschaft ist zulässig. Das

Nutzniessungsrecht besteht dabei weiter.

Solange eine Liegenschaft mit einer
solchen Nutzniessung belastet ist, ist ein
Verkauf fast unmöglich, da die

Nutzniessung dem Nutzniesser den Besitz,
den Gebrauch und die Nutzung der
Sache verleiht.

Ergänzungsleistungen entsprechen der
Differenz zwischen vom Gesetz anerkannten

Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen.

Eine Tabelle mit anerkannten Ausgaben

und Einnahmen für Personen, die zu
Hause leben, steht unter www.ahv-iv.ch/
p/5.02.d - sie zeigt, wie Ergänzungsleistungen

grundsätzlich berechnet werden.
Einem Nutzniesser ist der Mietwert der

selbst bewohnten Liegenschaft als

Ausgabe anzurechnen. Der Mietwert ist im
Allgemeinen nach den Grundsätzen der

Interesse an mehr
Lebensqualität
Alles rund um das
bessere Hören-für Sie

kompakt verpackt.
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